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Rückschnitt von Bepflanzungen entlang von Strassen und Fusswegen 

Der vorliegende Artikel richtet sich insbesondere an die Eigentümer und Un-
terhaltsverantwortlichen von Liegenschaften. 

Bäume, Hecken und auch sonstige Bepflanzungen entlang von öffentlichen Stras-
sen, Wegen und Trottoirs müssen gemäss dem kantonalen Mobilitätsgesetz (vorher 
Strassengesetz) jederzeit derart unterhalten werden, dass die Verkehrssicherheit 
gewährleistet ist.  

Der Herbst eignet sich aufgrund der Vegetation gut, Rückschnitte an Bäumen, Sträuchern und Hecken
vorzunehmen. Aber je nach Wachstum der Pflanzen kann entlang von Strassen und öffentlichen Wegen
ein Rückschnitt jederzeit während des Jahres erforderlich sein.   

Leider müssen wir immer wieder feststellen oder erhalten Reklamationen aus der Bevölkerung, dass pri-
vate Bepflanzungen in den Trottoir- oder Strassenbereich hineinwachsen. Dies kann zu Gefahrensituati-
onen führen, denn ausreichende Sichtverhältnisse sind Voraussetzung für die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer und Fussgänger. Denken Sie bitte auch an die Schulkinder und ihre sicheren Schul-
wege.
 
Die Liegenschaftsbesitzer sind für den rechtzeitigen Rückschnitt verantwortlich.  
Bei Unfällen, die auf nicht konforme Hecken und Bepflanzungen zurückzuführen sind, kann der Eigen-
tümer haftbar gemacht werden! 

Gerne erinnern wir Sie an Folgendes: 

Hecken und Bäume sind auch während des Jahres auf Überwuchs zu kontrollieren und sind nöti-
genfalls mehrmals jährlich zurückzuschneiden.

Verkehrsschilder, Hydranten, Strassenlampen müssen von Bepflanzungen frei sein.
Für Ersatz- und Neupflanzungen sind die gesetzlichen Abstände gemäss kantonaler Gesetzgebung

(Mobilitätsgesetz) zu beachten. 
Bei Neu- oder Ersatzpflanzungen bitte ausschliesslich einheimische Sträucher und Bäume verwen-

den.
Wir bitten die Waldbesitzer, speziell entlang von öffentlichen Strassen und Wegen auf eine regelmäs-

sige Baum- und Heckenpflege zu achten (zurückschneiden, entfernen abgestorbener Äste). 
Zurückgeschnittene Bepflanzungen erleichtern dem Werkdienst die Unterhaltsarbeiten.

Gemeinderat, Bauverwaltung und Werkdienst Gurmels  

Art der Bepflanzung  Abstand vom Strassenrand  Grundlage  

Bepflanzung in Kurven 
und bei Ein- und Ausfahr-
ten  

Jegliche Bepflanzungen sind untersagt, 
wenn diese die Sicht der Verkehrsteilneh-
mer behindern. Beachten Sie dabei auch 
die Sichtweiten bei Ihrer eigenen Ausfahrt. 
Bitte schneiden Sie auch Ihre Pflanzen, 
welche sich in der Sichtweite von Nach-
bar's Ausfahrt befinden, entsprechend 
zurück. 

Mobilitätsgesetz Kanton FR / 
Normen für Sichtweiten 

Hecken (Lebhäge)  1.65 m zur Kantonalstrasse 
0.75 m zu übrigen Strassen 
0.35 m zum Trottoirrand 

Mobilitätsgesetz Kanton FR / 
Gemeindepraxis 

Bäume  5.0 m (Baumstamm) 
Äste über der Fahrbahn bis auf eine Höhe 
von 5.0 m schneiden, bei Trottoirs und Geh-
wegen bis auf eine Höhe von 3.0 m  

Mobilitätsgesetz Kanton FR 
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Informationen aus dem Gemeinderat und der Geschäftsleitung 
Juli – September 2025 

Der Gemeinderat resp. die Geschäftsleitung

 stellt Loris Plüss aus Kleinbösingen als Mitarbeiter des Werkdienstes per 1. November 2025 an. Er 
ersetzt Frank Käser, welcher per Ende Juni 2025 die Gemeinde verlassen hat. 

 nimmt mit Bedauern Kenntnis von der Kündigung von Sven Jendly, Mitarbeiter Werkdienst, per 
30. November 2025. Wir bedanken uns bei Herrn Jendly für den Einsatz und die geleisteten Arbeiten
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

 erteilt dem Ingenieurbüro Holinger AG den Auftrag für die Erbringung der Ingenieur-Zusatzleistungen 
betreffend die Revision der Schutzzonen und Zuströmbereiche der Quellen Stockera, Wannera und 
Alte Mühle. 

 erteilt der Firma Wegepflege AS GmbH den Auftrag für die Waldwegsanierungen der Sanierungs-
etappe 2025 im Monterschu- und Haspawald. 

 genehmigt die Auftragsvergaben an die Firmen Schorro Bagger- und Umgebungsarbeiten GmbH und
Schneuwly Gartenbau GmbH zwecks Sanierung des Rasenplatzes beim Schulhaus Gurmels.

 entscheidet die Plattform „Crossiety“ für mindestens die zwei nächsten Jahre weiterzuführen.

 vergibt der Firma Schneuwly Gartenbau GmbH den Auftrag zur Erstellung des Hochwasserschutzes 
des Schulhausareals an der Dorfstrasse in Cordast.

 stellt Frau Claudia Bürgisser aus Liebistorf als Sachbearbeiterin bei der Bauverwaltung Gurmels per 
1. Oktober 2025 an.

 stellt Frau Izabela Szymanik aus Gurbrü per 10. September 2025 temporär als Raumpflegerin bei der 
Primarschule Region Gurmels, Standort Cordast, an.

Personelles 

Sachbearbeiterin bei der Bauverwaltung 

Am 1. Oktober 2025 wurde Frau Claudia Bürgisser, wohnhaft in Liebistorf, als Sach-
bearbeiterin bei der Bauverwaltung mit einem Arbeitspensum von 50% angestellt.

Frau Bürgisser war bisher bei einer Bauverwaltung in einer anderen Gemeinde
arbeitstätig.

Mitarbeiter beim Werkdienst 

Am 1. November 2025 wird Loris Plüss, wohnhaft in Kleinbösingen, als Mitarbeiter 
beim Werkdienst mit einem Arbeitspensum von 100% angestellt. 

Loris Plüss hat im August 2024 seine Lehre beim Werkdienst Gurmels beendet und
war bis Ende Dezember 2024 befristet als Werkdienstmitarbeiter tätig. 

Wir heissen die neue Mitarbeiterin und den neuen Mitarbeiter herzlich willkommen und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. 


